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Gerichtliche und administrative Entscheide und Gutachten bhetreffend
Lehensmittel und Gebrauchsgegenstinde,

Bezirksgericht Ziirich, Illl. Abteilung.
Urteil vom 23. September 1921,
Vorsdtzlicher Verkauf von verdorbenen Iiern.

Im Juni und Juli 1921 hat der Eierhéndler A den Wiederverkiufern
B und C eine nicht mehr genau feststellbare Menge, mindestens aber
1500 Fleckeier verkauft. Ueber den Zustand der Ware waren B und C
im Klaren. Anderseits war A bekannt, dass seine Abnehmer diese Fleck-
eler zu Nahrungszwecken weiter zu verkaufen beabsichtigten. Dass er
sich mit diesem Handel, auch wenn eine THuschung seiner Abnehmer
ausgeschlossen war, einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 88 der eid-
genossischen Lebensmittelverordnung vom 8. Mai 1914 schuldig machte,
musste ihm wohlbekannt sein, war er doch schon im Monat Mai des
gleichen Jahres eines derartigen Vergehens wegen bestratt worden.

B und C haben die als Fleckeier gekaufte Ware unter Verheim-
lichung des wirklichen Zustandes als «frische Kier» weiter verkauft
zu 19 bis 21 Franken das Hundert. B wurde bei diesen Betriigereien
durch einen Gehilfen D unterstiitzt; dieser hatte die Eier den Kiufern
zu Uberbringen. Da ihm der wirkliche Zustand der Eier bekannt war
und er auch wusste, dass sie trotzdem als frisch gelten sollten, legte
er bei solchen Gelegenheiten im Einverstindnis mit seinem Auftraggeber
den zu iiberbringenden Sendungen jeweilen vereinzelte besonders gekenn-
zeichnete frische Eier bei, die er alsdann, um den Kiufer von der Vor-
ziiglichkeit der Ware zu iiberzeugen, in dessen Gegenwart Offnete. Auch
der Angeklagte C hat seine Kunden in dieser Weise irregefiihrt. Selbst-
verstindlich wurde der Betrug bald entdeckt; dabei stellte sich auch
heraus, dass ein Teil der Eier nicht bloss fleckig, sondern génzlich
faul war.

Die Bezirksanwaltschaft beantragte fiir A 300 Franken Busse, fiir
B einen Monat, fiir C 2 Monate und fiir D eine Woche Gefiingnis.

Das Gericht zieht in Erwigung:

I. Die sédmtlichen vier Angeklagten sind im Sinne der Vorhalte,
die ithnen in der Anklage gemacht wurden, gestindig. B, C und D haben
sich dadurch sowohl des Betruges, wie der Uebertretung von Artikel
388 der Lebensmittelverordnung schuldig gemacht, A des letztgenannten
Vergehens allein. Ueber die rechtliche Qualifizierung der Handlungen
der Angeklagten erheben sich keine Zweifel. Beziiglich der Anklage gegen
C ist zu bemerken, dass, entgegen der Angabe der Anklageschrift,
der Vergehensbetrag nur Fr. 63 ausmacht.
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II. Beziiglich der Anklage gegen B, C und D erscheinen die Straf-
antrige der Bezirksanwaltschaft angemessen angesichts der Skruppel-
losigkeit, mit welcher sie ans Werk gingen, der Wiederholung und der
Vorstrafen aller Angeklagten.

Der Strafantrag gegen A steht zu den vorgenannten nicht in rich-
tigem Verhiltnis. Dieser Angeklagte, der Lieferant der drei andern,
wusste offensichtlich genau, wie diese die Eier verwenden werden, Kine
Busse wegen Verkaufs solcher Hier, die er kurz vorher erhalten hatte,
blieb ohne Wirkung. Durch die Lieferung-der verdorbenen Eier ermog-
lichte er den unredlichen Handel in eigenniitziger Absicht. Auch ihm
. gegeniiber ist daher eine empfindliche Freiheitsstrafe am Platze.

Gefunden und erkannt:

1. Der Angeklagte B ist schuldig des wiederholten einfachen Be-
truges im Gesamtbetrage von Fr. 60 und der wiederholten vorsatzlichen
Uebertretung von Artikel 88 der eidgendssischen Lebensmittelverord-
nung. D der Gehilfenschaft bei wiederholtem einfachem Betrug im Be-
trage von Fr. 60 und der wiederholten vorsitzlichen Uebertretung von
Artikel 88 der Lebensmittelverordnung, C des wiederholten einfachen
Betruges im Betrage von Fr. 63 und der wiederholten vorsatzlichen
Uebertretung von Artikel 83 der Verordnung. A der wiederholten vor-
satzlichen Uebertretung der Lebensmittelverordnung. '

2. Es werden verurteilt A und B zu je einem Monat Gefiingnis, C
zu zwei Monaten und D zu einer Woche Geféngnis.

Literarisehes. — Dibliographie.

A. Fodor, Das Fermeniproblem. Verlag von Th. Steinkopf in Dres-
den und Leipzig (1922). Das «Ferment» «entschliipft» den Héinden des
Biologen immer mehr und findet Eingang in die exakten Naturwissen-
schaften, vor allem in die physikalische (Kolloide, Katalyse), sowie die
Konstitutionschemie, Man weigs, dass die Fermentwirkung sowohl von
der lebenden Zelle als auch vom Protoplasma (Protoplasmagifte, welche
Fermentwirkung nicht zerstoren) abgetrennt werden kann. Verfasser be-
trachtet aber die Fermente nicht als protoplasmafremde, etwa darin
eingebettete Bestandteile, sondern erklart sie identisch mit den protoplas-
matischen Stoffen. Von diesem Gesichtspunkte aus wiirden sie ihre
Aktivitdt nur so lange behalten, als sie ihren natiirlichen Zustand —
vollstindig oder teilweise — bewahren, bezw. wie der letztere noch
regenerierbar ist (z. B. bei getrockneten Fermentpriparaten); zur Er-
haltung des aktiven Zustandes diirfen weder chemische noch kolloidale
Verdnderungen eintreten. Fiir weitere Fermentforschungen sind also so-



	Gerichtliche und administrative Entscheide und Gutachten betreffend Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände

